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Richtlinien für die Kreismeisterschaftswertungen im Pferdesportverband Rhein-Erft e.V. 
Der Pferdesportverband Rhein-Erft e.V. ermittelt im Rahmen verschiedener Pferdesportveranstaltungen im 
Kreisgebiet jährlich seine Kreismeister in verschiedenen Sparten des Reitsports und dort in den verschiedenen 
Leistungsklassen.  

Hierfür gelten folgende Regeln, die die Teilnehmer mit ihrer Unterschrift akzeptieren: 

Teilnahmevoraussetzungen 

Kreismeister können nur Teilnehmer werden, die Stammmitglied eines dem Pferdesportverband Rhein-Erft e.V. 
angeschlossenen Vereins sind. 

Bewerber für die Kreismeisterschaft müssen die Wertungsprüfungen zur jeweiligen Kreismeisterschaft mit 
demselben Pferd genannt und die Startbereitschaft fristgerecht erklärt haben. Zusätzlich müssen sie ihren 
Teilnahmewunsch an der Kreismeisterschaftswertung sowie das zu wertende Pferd der Meldestelle eine Stunde 
vor Beginn der zuerst stattfindenden Wertungsprüfung schriftlich bekannt geben. Nur diese Paare nehmen an 
der Kreismeisterschaftswertung teil. 

Wertungsprüfungen 

Soweit möglich werden zur Ermittlung der Kreismeister einer Leistungsklasse jeweils zwei Wertungsprüfungen 
ausgeschrieben. Die beiden Prüfungen werden bereits in der Ausschreibung als erste und zweite 
Wertungsprüfung zur Kreismeisterschaft einer Leistungsklasse definiert. Die zweite Wertungsprüfung ist dabei die 
mit dem höheren Schwierigkeitsgrad. Ist bei den beiden Wertungsprüfungen eine Unterscheidung der 
Schwierigkeit nicht eindeutig möglich, obliegt es dem Veranstalter, die erste und zweite Wertungsprüfung 
festzulegen. 

Punktevergabemodus 

In jeder Wertungsprüfung erhält der am besten rangierte Teilnehmer der Kreismeisterschaftswertung 50 Punkte, 
der Nächste 48 Punkte, der darauf Folgende 47 Punkte usw.  Eine Platzierung in der eigentlichen Prüfung ist dabei 
keine Voraussetzung für den Erhalt von Punkten für die Kreismeisterschaftswertung. Teilnehmer, die die Prüfung 
nicht beendet haben oder (mit Ausnahme von Zeitspringprüfungen) eine Wertnote < 5,0 erhalten haben, 
bekommen keine Punkte. Hierbei werden beide Wertungsprüfungen getrennt betrachtet, d.h. die in einer 
Wertungsprüfung erzielten Punkte bleiben innerhalb der Rangierung einer Prüfung auch dann bestehen, wenn in 
der anderen Wertungsprüfungen keine Punkte erzielt werden können oder die Prüfung nicht angetreten wurde 
(kein Aufrücken!). 

In die Wertung zur Kreismeisterschaft können jedoch nur Paare kommen, die in allen ausgetragenen 
Wertungsprüfungen Punkte erhalten haben. Die Punkte aus den jeweiligen ersten und zweiten 
Wertungsprüfungen werden addiert. Bei Punktgleichheit entscheidet die höhere Punktzahl in der zweiten 
Wertungsprüfung. 

Kreismeisterehrung 

Ein Kreismeister wird nur geehrt, wenn sich mindestens zwei Paare für eine Kreismeisterschaftswertung 
angemeldet haben. Die Ehrung findet im Rahmen der Veranstaltung der ausgetragenen Wertungsprüfungen statt. 
Geehrt werden – sofern vorhanden - die besten 3 Teilnehmer der jeweiligen Kreismeisterschaftswertung. 
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